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K U N D M A C H U N G 
 
 
Gemäß § 94 Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBl. Nr. 91 i.d.g.F., wird 
kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Altenfelden in seiner 
Sitzung am 12. November 2013 folgende die Öffentlichkeit berührende 
Beschlüsse gefasst hat: 

 
 

T A G E S O R D N U N G 
 

1. Beschlossen wurde der Nachtragsvoranschlag 2013. Im ordentlichen Haushalt erhöht 
sich die Gesamtsumme der Einnahmen von 3,408.200 € auf 3,469.500 € und die der 
Ausgaben von 3,397.300 € auf 3,415.900 €. Der ordentliche Haushalt schließt mit 
einem Überschuss von 53.600 €. Beim außerordentlichen Haushalt senken sich die 
Einnahmen und Ausgaben von 1,482.000 € auf 264.900 €. Der außerordentliche 
Haushalt schließt somit ausgeglichen. 

 
2. Beschlossen wurde die Festsetzung der Hebesätze der Gemeindeabgaben für das 

Finanzjahr 2014. (sh. eigene Kundmachung) 
 

3. Beschlossen wurde die Erlassung einer Wassergebührenordnung für die 
Marktgemeinde Altenfelden. (sh. eigene Kundmachung) 

 
4. Beschlossen wurde die Erlassung einer Kanalgebührenordnung für die 

Marktgemeinde Altenfelden. (sh. eigene Kundmachung) 
 

5. Beschlossen wurde der Schneeräum- und Streuplan für die Wintersaison 2013/2014 
für die Marktgemeinde Altenfelden.  

 
6. Beschlossen wurde der Abschluss einer Vereinbarung mit dem Maschinenring-

Service, 4021 Linz, Auf der Gugl 3, betreffend die Schneeräumung und Streuung der 
im Anhang dieser Vereinbarung näher bezeichneten Straßen und Gehsteige im 
Gemeindegebiet von Altenfelden in der Wintersaison 2013/2014.  

 
 



7. Beschlossen wurde der Abschluss einer Vereinbarung mit dem Maschinenring-
Service, 4021 Linz, Auf der Gugl 3, betreffend die Streuung sämtlicher Güterwege 
und Gemeindestraßen im Gemeindegebiet von Altenfelden in der Wintersaison 
2013/2014.  

 
8. Beschlossen wurde der Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Marktgemeinde 

Altenfelden und den Gemeinden Kirchberg ob der Donau und Hörbich betreffend 
einer Kostenbeteiligung der Gemeinde Kirchberg ob der Donau und der Gemeinde 
Hörbich für den von der Marktgemeinde Altenfelden neu zu errichtenden und zu 
betreibenden Hochbehälter in Mairhof. Betriebskostenschlüssel: 
Marktgemeinde Altenfelden   65 % 
Gemeinde Kirchberg o.d.D     30 % 
Gemeinde Hörbich                   5 %                

 
9.  Beschlossen wurde der Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Marktgemeinde 

Altenfelden und der Gemeinde Kirchberg ob der Donau betreffend Kostenbeteiligung 
der Gemeinde Kirchberg ob der Donau an der gemeinsam genutzten Trinkwasser-
Transportleitung vom Hochbehälter Mairhof bis zum Übergabeschacht Kirchberg 
(Seibersdorf), sowie Ortschaft Unteredt bis zum Anwesen Gattringer, Unteredt 5. 
Aufteilungsschlüssel: 
Marktgemeinde Altenfelden                  16,38 % 
Gemeinde Kirchberg o.d.D.                   83,62 %  

 
10. Beschlossen wurde der Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Marktgemeinde 

Altenfelden und der Gemeinde Hörbich betreffend Kostenbeteiligung der Gemeinde 
Hörbich an der gemeinsam genutzten Trinkwasser-Transportleitung vom 
Kreisverkehr Haselbach bis zum Hochbehälter Stein (Hühnergeschrei).  
Aufteilungsschlüssel: 
Marktgemeinde Altenfelden   47,19 % 
Gemeinde Hörbich                 52,81 %    

 
11. Beschlossen wurde die Änderung Nr. 41 des Flächenwidmungsplanes der 

Marktgemeinde Altenfelden Nr. 4/2002, Änderung Teil A – Flächenwidmungsteil 
Nr. 4 betreffend die  Umwidmung einer Teilfläche der Parzelle Nr. 468/1 KG 
Altenfelden im Ausmaß von ca. 94,00 m² von derzeit „Grünland – Sonderwidmung 
Friedhof“ in „Bauland – Wohngebiet“ (Lauss Melanie, 4121 Altenfelden, 
Talerwiesen 9 und Meindl Daniel, 4070 Hinzenbach, Stieglhöfen 17/1).  

 
12. Abgewiesen wurde die Berufung der Auto Jäger GmbH, 4121 Altenfelden, Sandberg 

5, vertreten durch Lawfirm.eu Rechtsanwälte GbR RA Mag. Georg J. Tusek, 4020 
Linz, Landstraße 12/Arkade vom 10.05.2013 gegen den Bescheid des Bürgermeisters 
der Marktgemeinde Altenfelden vom 08.04.2013, Wa-3/2013-Sch. betreffend die 
Vorschreibung einer Wasseranschlussgebühr für das bebaute Grundstück Nr. 4100/2, 
KG Altenfelden.  

 
 
 
 



13. Abgewiesen wurde die Berufung der Auto Jäger GmbH, 4121 Altenfelden, Sandberg 
5, vertreten durch Lawfirm.eu Rechtsanwälte GbR RA Mag. Georg J. Tusek, 4020 
Linz, Landstraße 12/Arkade vom 10.05.2013 gegen den Bescheid des Bürgermeisters 
der Marktgemeinde Altenfelden vom 08.04.2013, Bau-13/2013-Sch. betreffend die 
Vorschreibung einer Kanalanschlussgebühr für das bebaute Grundstück Nr. 4100/2, 
KG Altenfelden.  

 
14. Das Ansuchen vom 17.09.2013 um Ausbau bzw. Befahrbarmachung des öffentlichen 

Aufschließungsweges Parzelle 2241/2, KG Langhalsen – Hauszufahrt zum Objekt 
Oberfeuchtenbach 9 von Gaith Erwin und Hermine, 4100 Ottensheim, Stifterstraße 2 
wurde vom Gemeinderat behandelt. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, 
die Verhandlungen zwischen den Grundbesitzern Gaith Erwin und Hermine, 4100 
Ottensheim, Stifterstraße 2 und Koblmüller Ludwig und Berta, 4121 Altenfelden, 
Oberfeuchtenbach 8 betreffend Errichtung einer wintertauglichen Zufahrt 
(Forststraße) und der dadurch notwendigen Grundabtretung seitens der Gemeinde zu 
unterstützen. Die Marktgemeinde Altenfelden erklärt sich weiter bereit, einer 
notwendigen Katasterbereinigung der bestehenden öffentlichen Straße Parzelle Nr.  
2241/2, KG Langhalsen zuzustimmen. 

 
 
Gemäß § 54 Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBl. Nr. 91 i.d.g.F. ist die Einsichtnahme in die 
genehmigte Verhandlungsschrift öffentlicher Gemeinderatssitzungen sowie die Herstellung 
von Abschriften während der Amtsstunden im Gemeindeamt jedermann erlaubt. Die 
Herstellung von Kopien ist gegen Kostenersatz zulässig. 
 
 

Der Bürgermeister: 
 
 
 

(Franz Trautendorfer) 
 
 

Marktgemeinde Altenfelden 
angeschlagen am:  13.11.2013 
abgenommen am:  28.11.2013 


